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1 Finanzbuchhaltung 

 Ergebnis-Vorschau für Bilanzierer 

Die Ergebnis-Vorschau basiert auf der GuV und zeigt Ihnen die jeweiligen Monatswerte. Die 

GuV bei Bilanzierer weist die kumulierten Werte bis zum ausgewählten Monat aus. Bei der 

Ergebnis-Vorschau werden ausschließlich die Werte für den jeweils ausgewählten Monat 

angezeigt. Sie gibt Ihnen einen schnellen Überblick über das in dem jeweiligen Monat 

erwirtschafteten Ergebnis. 

Die Ergebnis-Vorschau finden Sie bei Bilanzierern unter Buchführung  Ergebnisse  BWA 

 Ergebnis-Vorschau. 

 

 BWA 

1.2.1 Kontenzuordnungen für Kontenrahmen 51 (Autohaus) und 65 (ADHOGA) 

Mit diesem Release stehen Ihnen die Kontenzuordnungen für die Kontenrahmen 51 und 65 

unter Arbeitsplatz  BWA-Berichte  Kontenzuordnung zur Verfügung. 

Somit können Sie mit den Kontenrahmen 51 und 65 anhand der gewünschten Konten die 

jeweilige BWA-Zeile suchen. 
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2 Betriebliche Steuern 

 Einnahmenüberschussrechnung 2021 

Mit diesem Update sind die aktuellen Formulare und fachlichen Änderungen 2021 in edrewe 

umgesetzt. Da die Validierungen der Finanzverwaltung noch nicht vorliegen, ist es noch nicht 

möglich die EÜR 2021 zu versenden. Die Fertigstellung ohne Validierung ist jedoch möglich. 

Wurde eine EÜR im Veranlagungszeitraum 2021 bereits mit dem Formularstand 2020 ohne 

Validierung fertiggestellt, so müssen Sie diese mit dem Button Wiederholen öffnen, damit der 

Formularstand 2021 angezeigt wird. 

2.1.1 Wesentliche fachliche Änderungen in der Einnahmenüberschussrechnung 

In der Anlage SZ wurde der Abschnitt „I. Ermittlung des maßgeblichen Gewinns/Verlusts für 

Zwecke des § 4 Abs. 4a EStG“ komplett überarbeitet. Bis auf die Zeile 6 und 8 können alle 

Werte aus der Anlage EÜR automatisch, unter anderem gemäß der Randziffern 1 und 2 (siehe 

Fußzeilen der Anlage SZ), gefüllt werden. Die Zeilen 6 und 8 können manuell bearbeitet 

werden. 

 

 

Außerdem wurde die Anlage LuF um die Zeilen 17 bis 20 erweitert. Hier können Sachverhalte 

„Forstwirtschaft – Pauschale Betriebsausgaben nach § 4 ForstSchAusglG“ erfasst werden.  
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3 Jahresabschluss 

 Abschreibung von digitalen Wirtschaftsgütern 

Mit dem BMF-Schreiben vom 26.02.2021 wird für bestimmte Computer-Hardware die der 

Ökodesign‐Verordnung unterliegt und „Betriebs‐ und Anwendersoftware“ eine Nutzungsdauer 

von einem Jahr zugrunde gelegt. Die Regelung ist in Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre 

anzuwenden, die nach dem 31.12.2020 enden. 

Nach Auslegung des IDW können damit die in den sachlichen Anwendungsbereich des BMF-

Schreibens fallenden Wirtschaftsgüter im Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung 

steuerlich sofort aufwandswirksam als Betriebsausgaben geltend gemacht werden (Fachlicher 

Hinweis Corona, 3. Teil, 5. Update, IDW 06.04.2021, Punkt 2.3.15). 

Um die Sofortabschreibung in edrewe zu nutzen, wird mit diesem Release im Steuerrecht bei 

den Abschreibungsgrundlagen die Nutzungsdauer von einem Monat freigeschaltet; jedoch nur 

für die lineare Abschreibung nach § 7 (1) EStG und nur für ab in 2021 endende 

Wirtschaftsjahre. 
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Für bereits in früheren Wirtschaftsjahren angeschaffte Wirtschaftsgüter kann zum 1.1.2021 

(WJ = KJ) im Steuerrecht eine neue Abschreibungsgrundlage nach § 7 (1) EStG mit einem 

Monat angelegt werden. Dabei ist im Systembereich Buchführung unter Anlagenbuchführung 

 Auswertungen (AV)  Inventarübersicht das gewünschte Wirtschaftsgut auszuwählen. 

Anschließend kommen Sie über   Vortragswerte bearbeiten zum Fenster Vortrag 

bearbeiten. 

 

Im Fenster Vortrag bearbeiten können Sie die neue Abschreibungsgrundlage auswählen. 
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Anschließend haben Sie die Möglichkeit im Fenster Abschreibungsgrundlage erstellen die 

neue Abschreibungsgrundlage im Steuerrecht nach § 7 (1) EStG mit einer Nutzungsdauer von 

einem Monat anzulegen. 

 

Für angeschaffte Wirtschaftsgüter in ab 2021 endenden Wirtschaftsjahren können Sie jeweils 

für das Handelsrecht und das Steuerrecht eine gesonderte Abschreibungsgrundlage anlegen.  

Sie haben die Möglichkeit wie gewohnt beim Erstellen der Finanzbuchhaltung die 

Abschreibungsgrundlage mit der rechtlichen Zuordnung „Handels- und Steuerrecht“ 

anzulegen und beim Jahresabschluss dies auf zwei Abschreibungsgrundlangen abzuändern.  

Wenn bei der Erstellung der Finanzbuchhaltung direkt die steuerliche Sofortabschreibung 

genutzt werden soll, kann beim Buchen des Wirtschaftsguts für das Anlagevermögen im sich 

öffnenden Fenster Sollanlage zuordnen direkt eine Abschreibungsgrundlage für das 

Handelsrecht und eine Abschreibungsgrundlage für das Steuerrecht angelegt werden. 
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Hier ein Beispiel in dem für ein im Wirtschaftsjahr 2021 angeschafftes digitales Wirtschaftsgut 

zwei Abschreibungsgrundlagen angelegt sind: 
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